
Zeitschrift: Mitteilungen über Textilindustrie : schweizerische Fachschrift für die
gesamte Textilindustrie

Herausgeber: Verein Ehemaliger Textilfachschüler Zürich und Angehöriger der
Textilindustrie

Band: 13 (1906)

Heft: 3

Rubrik: Zollwesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


MITTEILUNGEN über TEXTIL INDUSTRIE
K .7. Offizielles Organ des Vereins ehemaliger Seidenwehschüler Zürich. 1. Februar 1906

Patentangelegenheiten und Neuerungen.

Jacquarddreherlitze für mechanische Gaze-

oder Dreherweberei.
D. R.-G.-M., Kl. 86 g., Nr. 252,732. *)

Von Fr. M ir. k und H. Go etze.

fielennntlic.h hat, man bei der Herstellung von
Stoffen mittels Jacquardmaschine mit Orehermastern.
Dreherstreifen oder Dreherleisten iSchnittleisten) bei

Verwendung von Zwirnlitzen mit, den Uebelständen zu

kämpfen, dass die Zwirnlitzen ausser den so häutig
veranlassenden und lästigen „Aufsitzern" sehr schnell

abgenutzt sind, resp. die Halblitze durchgerieben wird,
wodurch Fehler in der Ware entstehen, sodass dieselbe
ein fehlerhaftes und schlechtes Aussehen erhält. Ilm
diesen Kalamitäten zu begegnen, sind die verschiedensten
Versuche unternommen worden, doch war bisher der
Erfolg stets nur ein zweifelhafter, hezw. unvollkommener,
da eben trotz aller versuchten Verbesserungen die be-

wussten Fehler sich immer wieder einstellten. Nach-
stehend beschriebene Neuerung beseitigt dagegen alle
diese Missstände, wie eingehende und andauernde Ver-
suche in der Praxis ergeben haben.
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Vorliegende Jacquarddreherlitze besteht aus einer

winklich gebogenen Halblitze aus rundem Stahldraht

*'i .1«.«?.. ,1 AW. Die VliiHterschnuinhnber beabsichtigen,
die Vorvic.hr,ung zu verkaufen, event, sollen Lizenzen abge-

geben werden, ine genaue Adresse der .VfiiHtersc.h11t/inhaber

Lieut, bei uns.

Nachdruck, soweit nicht untersaget, nur unter Quellenangahe gestattet.

und zwei je aus einem Stück bestehenden Volllitzen
aus Hachem (gewalztem) Stahldraht mit ausgestanzten
ovalen Maillons. Das Neue und Vorteilhafte der Vor-
richtung liegt nun darin, dass jede Volllitze (siehe
Figur) aus einem Stück besteht und zwar aus flachem
Stahldraht mit ausgestanzten ovalen Maillons fn-
folge dieser Ausführung kann sich die aus rundem
Stahldraht bestehende Halblitze c weder durcharbeiten
noch entzweigehen; auch kann keinerlei Reibung der
Volllitzen # entstehen, da diese flach und ganz glatt
sind. Letztere ermöglichen es ferner auch, dass die
Halblitze £ eine ganz enge Biegung (bei d?) erhalten
kann, wodurch das lästige Aufsitzen der Kettenfäden
vermieden wird. Behufs Verbindung der Volllitzen #
mit den Gewichten « einerseits und der eigentlichen
HarnischVorrichtung andererseits werden an den Voll-
Bitzen « oben und unten kleine Oeffnungen / ausge-
stanzt; behufs Verbindung der Halblitze £ mit dem

Anhängegewicht * läuft erst,ere (deren beide Finden)
in eine Schleife aus. Die Vorrichtung eignet sich für
alle Harnischvorrichtungen,und zwar neben mechanischem
auch für Handbetrieb.

Aus den Anführungen geht zur Genüge hervor,
dass, wie bereits oben erwähnt wurde, die Halhlitze
sich nicht durcharbeiten kann, infolge ihrer engen
Biegung Aufsitzer ausgeschlossen sind und eine Reibung
der Volllitzen wegen ihrer Hachen Ausführung nicht
eintreten kann. Die Anwendung dieser Jacquarddreher-
litze empfiehlt sich daher von selbst, da sie sich zur
Herstellung jeder Stoffart mit Drehermustern, Dreher-
streifen, Dreherleisten etc. gleich gut, resp. besonders

eignet und neben einer tadellosen und fehlerfreien Ware
eine gesteigerte Produktion gewährleistet, wie die Aus-

probierung in der Praxis ergeben hat.

Zollwesen.

Schweiz. Tarazuschläge für Waren, die,
ihrer ursprünglichen Verpackung entledigt, zur
Verzollung angemeldet werden. Der schweizerische

Bundesrat hat am 3v November v. J. folgende Verordnung
erlassen :

Artikel 1. Die nachstehend verzeichneten Waren-

gat,tungen, welche in den eidgenössischen N iederlagshänsern

von dem transportüblichen äusseren Verpackungsmaterial

entledigt zur Verzollung angemeldet werden, unterliegen

mnem Tarazuschlag in Efundertteilcn des vorhandenen

Reingewichtes.
Werden solche Warensendungen in der ursprünglichen

oder in transport,üblicher Verpackung zur Verzollung an-

gemeldet, no unterliegen aie keinem Taraznschlag, sondern

werden nach Maasgabe des ermittelten Rohgewichtes

verzollt.

Artikel 2. Die Tarazaschläge werden (für Beiden-
waren; wie folgt festgesetzt:
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No. 445 Seide und Floretseide für den Detailverkauf 20 ®/o

„ 447 a./b. Waren aus Seide, am Stück 30 ®/o

„ 448 Waren aus Seide, zerschnitten 40 ®/o

„ 449/450 Bänder und Posamentierwaren 30 ®/o

„ 454 Seidene Decken 30 ®/o

Handelsberichte.

Ausfuhr vou Seide und Seideuwaren aus
der Schweiz nach den Vereinigten Staaten von
Nordamerika von Januar bis Ende Dezember.

1905 1904
Seidene und halbseidene Stückware Fr. 16,220,55312,789,206
Seidene und halbseidene Bänder „ 5,369,926 3,697,713
Beuteltuch „ 1,011,387 1,045,955
Floretseide „ 4,046,060 3,949,491

Verkaufsbedingungen des Verbandes der
Seidenstoff-Fabrikanten Deutschlands
Die Mitglieder des Verbandes der Seidenstoff-Fabri-

kanten Deutschlands haben sich verpflichtet, vom 1. Januar
1906 an im Gebiete des deutschen Reiches nur noch zu
den nachstehenden Bedingungen zu verkaufen :

§ 1. Die Vertragsschliessenden verpflichten sich für
sich und ihre Rechtsnachfolger, und zwar nicht bloss der
Gesamtheit der anderen Firmen, sondern auch jeder
einzelnen derselben gegenüber, alle Seidenstoffe, die sie
während der Dauer dieses Vertrages im deutschen Zoll-
gebiet an den Markt bringen, äusserst den nachstehenden
Bedingungen gemäss anzubieten und zu verkaufen. Aus-
geschlossen von der Bindung sind. 1. Herreufutterstoffe,
undichte Gewebe, Cachenez und Kopftücher, Kravattenstoffe,
Schirmstoffe, Westenstoffe; 2. Lieferungen, die ausser-
halb des deutschen Zollgebietes erfolgen ; 3. Lieferungen
im lnlande an solche Firmen, die sich schriftlich ver-
pflichten, die gelieferte Ware im deutschen Zollinlande
weder anzubieten noch zu verkaufen, dieselbe vielmehr
ins Ausland zu senden und sich jeder Beihilfe zur Wie-
dereinfuhr zu enthalten, sowie auch auf Verlangen den
Nachweis der wirklich erfolgten Ausfuhr zu führen ; 4. Lie-
ferungen von Waren, die nicht innerhalb des deutschen
Zollgebietes hergestellt sind.

§ 2. Alle Lieferungen bis zum 24. eines Monats ein-
schliesslich ab Fabrik oder Lager valutieren per Schluss
des Versandmonats, Lieferungen vom 25. eines Monats
ab für 1. des folgenden Monats, der dann als Versand-
monat gilt. Die Valuta der Rechnung darf nicht hinaus-
geschoben werden. Eine Lieferung gilt als angenommen,
falls nicht binnen 10 Tagen nach Eintreffen derselben
Einspruch erfolgt.

§ 3. 1. Allgemeine Zahlungsbedingungen : Für Bar-
Zahlung am Schlüsse des 1. Monats nach Schluss des Ver-
sandmonats werden vergütet 2 Prozent; für Barzahlung
am Schlüsse des 2. Monats 1 Prozent; Barzahlung am
Schlüsse des 3. Monats muss netto erfolgen. 2. Zahlungs-
bedingungen für die Lieferungen an die Mitglieder der
Vereinigung der Deutschen Samt- und Seidenstoff-Gross-
händler, sowie für die Lieferungen der Mitglieder des
Fabrikantenverbaudes untereinander : Für Barzahlung am

Schluss des 1. Monats nach Schluss des Versandmonats
werden vergütet 6 Prozent; für Barzahlung am Schlüsse
des 2. Monats 5 Prozent, am Schlüsse des 3. Monats 4
Prozent, am Schlüsse des 4. Monats 2 Prozent, am Schlüsse
des 5. Monats 1 Prozeat; die Barzahlung am Schlüsse
des 6. Monats hat netto zu erfolgen. Am Schlüsse des
3. Monats können auch 3 Monats-Akzepte mit 1 Prozent
als Zahlung angenommen werden. Die Festsetzung der
Zahlungsweise, welche von den vorstehenden Konditionen
zwischen Käufer und Verkäufer Geltung haben soll, ist
Sache gegenseitiger Vereinbarung. Erfolgt die Zahlung
entgegen dieser Vereinbarung, deren Innehaltung der
Fabrikant im Wege der Klage erzwingen kann, erst nach
Ablauf der vereinbarten Frist, so ist der Abzug eines
Skontos nur nach Massgabe des § 3 Abs. 1 bezw. Abs. 2

dieses Vertrages zulässig.
Schweizerischen Grosshändlern, die deutsche Ware

zum Vertrieb in Deutschland kaufen, dürfen keinesfalls
günstigere Bedingungen eingeräumt werden als den Mit-
gliedern der deutschen Grosshändlervereinigung; die Preise
sind ihnen in Marktwährung zu stellen. Es bleibt vor-
behalten, die unter No. 1 festgesetzten allgemeinen Be-

dingungen, sowie die Bestimmungen betr. das zu gewährende
Ziel mit einfacher Stimmenmehrheit zu ändern, falls die
Grosshändlervereinigung sich nicht verpflichtet, diese sowie
die Bestimmungen betr. Verzugszinsen und Eintreibung
einzuhalten.

§ 4. Die Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn
die Regulierung innerhalb derselben abgesandt wird, Falls
der Monatsschluss auf einen Sonntag oder einen gesetz-
liehen Feiertag fällt, so darf eine am 1. Werktage des

folgenden Monats abgesandte Regulierung noch als im
Vormonat abgesandt angesehen werden. Wenn Zahlungen
vor Monatsschluss erfolgen, so ist es dem Zahlenden ge-
stattet, für die Zwischenzeit bis zum Monatsschluss 5®/o
Zinsen in Abzug zu bringen. Eine Kreditgewährung über
sechs Monate hinaus ist in keiner Form gestattet, doch
ist die Vereinbarung eines kürzeren Ziels zulässig. Er-
folgen Zahlungen erst nach Ablauf des Zeitpunktes, an
dem sie netto zu leisten waren, also nach dem 3. bezw.
6. Monat, so sind für die spätere Zeit 6 Prozent Verzugs-
zinsen zu fordern. Cheks oder Giro-Ueberweisungen gelten
als bar. Wechsel werden bei Verfall gutgeschrieben.
Wechselstempel gehen zu Lasten des Remittenten. Ein
Chek, der spätestens vom 1. eines Monats datiert ist,
darf, wenn er im Vormonat abgesandt worden ist, als eine
im Vormonat geleistete Zahlung angenommen werden. Alle
Zahlungen haben kostenfrei zu erfolgen.

§ 5. Musterkarten und Muster, soweit sie den Ab-
nehmern oder deren Kunden zu Verkaufszwecken dienen,
sowie die Ausrüstung der Muster, werden den Kunden
berechnet, und zwar die Muster zum Order-, die Karten
und Ausrüstungen zum Kostenpreise. Doch darf den Mit-
gliedern der Grosshändlervereinigung eine Mustervergütung
vou '/2®/o gegeben werden, ausser für Uni-Stoffe in Taffi t
und Bindung (einschl. Glacé und Chamaeleon). Abfallappen
dürfen nicht verschenkt werden, sondern sind mindestens
zu 5 Mk. in Ganzseide, zu 3 Mk. in Halbseide das

Kilogramm zu berechnen. Schwarze Waren, glatt und
fassoniert, dürfen nicht in geringeren Mengen als 50—60 m,
farbige Stoffe in nicht geringeren Mengen als 25—30 m,


	Zollwesen

